
 

Merkblatt zur Reform des Preisbindungsgesetzes 
Eine Information der Rechtsabteilung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. 
Stand: Juli 2006 
 
 
Am 20. Juli 2006 ist das Gesetz zur Änderung des Buchpreisbindungsgesetzes in Kraft getreten (BGBl. I 
2006, Nr.33, S.1530). Es handelt sich um die erste Novellierung des zum 01.10.2002 in Kraft getretenen 
Buchpreisbindungsgesetzes. Auslöser des Gesetzesänderungsverfahrens war der Wunsch verschiedener 
Bundesländer, dass Schulen auch in Ländern ohne Lernmittelfreiheit Nachlässe bei Sammelbestellungen 
von Schulbüchern erhalten sollten. Auf Anregung des Börsenvereins sind daneben drei Änderungen am 
Gesetzestext erfolgt, um Regelungslücken der bisherigen Fassung zu schließen sowie inhaltliche Ergän-
zungen und sprachliche Klarstellungen vorzunehmen. Im Einzelnen: 
 
I. Änderung des § 7 Abs. 1 Nr. 4 BuchPrG (Mängelexemplare) 
Diese Vorschrift regelt, dass beim Verkauf von Mängelexemplaren an Letztabnehmer keine Bindung an den 
seitens des Verlages festgesetzten Ladenpreis besteht. Die Bestimmung hat nun folgenden Wortlaut: 
 

§ 3 gilt nicht beim Verkauf von Büchern, [...] 
 
4. als Mängelexemplare, die verschmutzt oder beschädigt sind oder einen sonstigen Fehler aufweisen  die 
auf Grund einer Beschädigung oder eines sonstigen Fehlers als Mängelexemplare gekennzeichnet 
sind. 

 
Die Ersetzung des bisherigen Wortlauts durch die neue Formulierung ändert zunächst nichts an der Defini-
tion eines Mängelexemplars. Mängelexemplare sind Bücher, die äußerlich erkennbare Schäden oder Fehler 
aufweisen und deshalb nicht mehr zum regulären Preis verkauft werden können. So heißt es auch in der 
Gesetzesbegründung, dass ein Buch „wie bisher“ nur dann als mangelhaft im Sinne der Vorschrift anzuse-
hen sei, „wenn es eine Beeinträchtigung aufweist, die geeignet ist, Letztabnehmer von einem Kauf zum 
festgesetzten Endpreis abzuhalten“. Die Neufassung stellt nunmehr darüber hinaus eindeutig klar, dass 
Mängelexemplare deutlich als solche zu kennzeichnen sind. Beide Voraussetzungen – die Fehlerhaftigkeit 
des Buches und seine ausdrückliche Kennzeichnung als Mängelexemplar – sind unverzichtbar und ergän-
zen einander. Allein die Kennzeichnung eines Exemplars als Mängelexemplar begründet nach dem eindeu-
tigen Wortlaut noch keine Mangelhaftigkeit. Auf diese Weise trägt die „Regelung ... dazu bei, einen miss-
bräuchlich rabattierten Verkauf einwandfreier Ware als Mängelexemplare zu verhindern“ (so die Gesetzes-
begründung). 
 
Fehler sind äußerlich erkennbare Mängel, die entweder bereits ab der Produktion eines Buches vorliegen 
(fehlende oder verheftete Bögen, verdruckte oder versehentlich unbedruckt gebliebene Seiten u.ä.) oder die 
später am Lager oder beim Transport zum Händler oder zum Endkunden in Form einer Verschmutzung 
oder als Beschädigung auftreten oder hinzukommen.  
 
Fehlerhafte Buchexemplare müssen „als Mängelexemplare gekennzeichnet“ sein. Dies hat ausdrücklich 
zu geschehen, und zwar in der Regel durch einen Stempelaufdruck „preisreduziertes Mängelexemplar“ oder 
„Mängelexemplar“. Bei Taschenbüchern genügt ggf. auch der Aufdruck des (deutlich sichtbaren) Buchsta-
bens „M“ an der Unterschnittkante des Buches. Der Stempelaufdruck allein begründet nicht die Mangelhaf-
tigkeit. Dies gilt umso mehr, wenn eingeschweißte Exemplare entsprechend gekennzeichnet werden. Der 
Verkauf entsprechend gekennzeichneter, aber verlagsneuer und fehlerfreier Buchexemplare („gemängelte“ 
Exemplare oder unechte Mängelexemplare) an Letztabnehmer unter dem gebundenen Ladenpreis verstößt 
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sowohl gegen die Buchpreisbindung als auch gegen das Wettbewerbsrecht und die Wettbewerbsregeln des 
Börsenvereins. 
 
Näheres hierzu kann dem von der Rechtsabteilung des Börsenvereins erstellten Merkblatt „Mängel-
exemplare“ entnommen werden. 
 
 
II. Einfügung des § 7 Abs. 1 Nr. 5 BuchPrG (Räumungsverkauf) 
Die neue Bestimmung knüpft an die bis 2002 geltende Regelung des preisfreien Räumungsverkaufs an. Sie 
gestattet es dem Buchhändler, unter bestimmten Voraussetzungen einen Ausverkauf von preisgebundenen 
Büchern unter dem jeweils festgesetzten Ladenpreis vorzunehmen: 
 

§ 3 gilt nicht beim Verkauf von Büchern [...] 
 
5. im Rahmen eines auf einen Zeitraum von 30 Tagen begrenzten Räumungsverkaufs anlässlich der end-
gültigen Schließung einer Buchhandlung, sofern die Bücher aus den gewöhnlichen Beständen des schlie-
ßenden Unternehmens stammen und den Lieferanten zuvor mit angemessener Frist zur Rücknahme ange-
boten wurden. 

 
Mit der Regelung hat der Gesetzgeber ein Versäumnis korrigiert, das ihm bei der Verabschiedung des 
Buchpreisbindungsgesetzes im September 2002 unterlaufen war. In Verkennung der Branchenpraxis hatte 
man damals gemeint, eine vertragliche Lösung – die Möglichkeit einer Remission aller in den letzten 12 
Monaten vor Schließung einer Buchhandlung bezogenen Bücher an den jeweiligen Lieferanten – reiche 
aus, um das Problem der Geschäftsschließung von Buchhandlungen zu bewältigen. Tatsächlich zeigte sich 
jedoch, dass es Buchhandlungen häufig nicht möglich war, ihr Warenlager vor der Schließung zu regulären 
Preisen zu bereinigen. Für Verlage war die Rücknahme von Büchern aus dem betreffenden Anlass teilweise 
wirtschaftlich nicht zumutbar, teilweise weigerten Verlage sich generell, Remissionen aus diesem Anlass zu 
akzeptieren.  
 
Die Befristung eines zulässigen Ausverkaufs auf „einen Zeitraum von 30 Tagen“ soll verhindern, dass ein 
Unterpreisverkauf von Büchern ausufert und dadurch den Erhalt der Buchpreisbindung gefährdet. 
 
Ein preisbindungsrechtlich zulässiger Räumungsverkauf setzt die endgültige Geschäftsaufgabe einer 
Buchhandlung voraus. Nicht gestattet ist ein Unterpreisverkauf hingegen im Fall der Übernahme einer 
Buchhandlung oder von deren Bestände durch ein anderes Unternehmen. 
 
Unter Ladenpreis ausverkauft werden dürfen nur Bücher „aus den gewöhnlichen Beständen des schlie-
ßenden Unternehmens“. Zu diesen – preisbindungsrechtlich privilegierten – Beständen gehören nicht 
Bücher, die während des Räumungsverkaufs nachgeordert worden sind („Nachschieben von Ware“) oder 
die bereits vor Beginn des Ausverkaufs mit einer entsprechenden Verkaufsabsicht zur Vergrößerung des 
Lagers bestellt worden waren. Letztgenannte Bücher dürfen nur zum gebundenen Ladenpreis verkauft 
werden. 
 
Jedem Unterpreisverkauf muss ein vorheriges Angebot an den jeweiligen Lieferanten (insbesondere 
Verlag oder Barsortiment) zur Rücknahme der Bücher vorausgehen. Das Angebot hat in branchenüblicher 
Weise zu erfolgen, also durch individuelle Benachrichtigung der Lieferanten oder durch Anzeige im Börsen-
blatt. Es bedarf einer angemessenen Frist, die mindestens vier Wochen betragen sollte.  
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III.  Änderung des § 7 Absatz 3 Satz 1 BuchPrG (Schulbuchnachlässe) 
Eine Änderung erfährt auch § 7 Abs. 3 S. 1 BuchPrG, der die Gewährung von Nachlässen beim Schulbuch-
kauf regelt. Er lautet nun: 
 

Bei Sammelbestellungen von Büchern für den Schulunterricht, die überwiegend von der öffentlichen Hand 
finanziert werden zu Eigentum der öffentlichen Hand, eines Beliehenen oder allgemein bildender Pri-
vatschulen, die den Status staatlicher Ersatzschulen besitzen, angeschafft werden, gewähren die 
Verkäufer folgende Nachlässe: 
 
bei einem Auftrag im Gesamtwert bis zu 25.000 Euro für Titel mit 
mehr als     10 Stück   8 Prozent Nachlass 
mehr als     25 Stück 10 Prozent Nachlass 
mehr als  100 Stück 12 Prozent Nachlass 
mehr als  500 Stück 13 Prozent Nachlass 
 
bei einem Auftrag im Gesamtwert von mehr als 
25 000 Euro 13 Prozent Nachlass 
38 000 Euro  14 Prozent Nachlass  
50 000 Euro  15 Prozent nachlass 
 
Soweit Schulbücher von den Schulen im Rahmen eigener Budgets  angeschafft werden, ist stattdessen ein 
genereller Nachlass von 12 Prozent für alle Sammelbestellungen zu gewähren. 

 
Hintergrund für die Gesetzesänderung war die Abschaffung der Lernmittelfreiheit in Ländern wie Bayern, 
Niedersachsen oder Hamburg. Ohne eine Änderung des § 7 Abs. 3 BuchPrG hätten in diesen Ländern - 
mangels überwiegender Finanzierung durch die öffentliche Hand – schon im Schulbuchgeschäft 2006/2007 
keine Nachlässe mehr gewährt werden dürfen. 
 
Zentrales Kriterium für die Nachlassgewährung ist nun die Anschaffung zu Eigentum der öffentlichen 
Hand oder eines anderen Berechtigten. Als solcher werden der sog. Beliehene und allgemein bildende 
Privatschulen genannt, die den Status staatlicher Ersatzschulen besitzen.  
 
Durch das neue Kriterium der „Anschaffung zu Eigentum der öffentlichen Hand“ ist für diese Alternative 
des § 7 Abs. 3 S. 1 BuchPrG zwingend erforderlich, dass der Eigentumserwerb unmittelbar seitens der 
öffentlichen Hand erfolgt. Das bedeutet, dass die Bücher dem jeweiligen Schulträger (bzw. der selbständi-
gen Schule) übereignet werden müssen. Ein Nachlass darf nach dem Gesetzeswortlaut nicht gewährt wer-
den, wenn ein Förderverein Schulbücher kauft, ihm die Bücher von der Buchhandlung übereignet werden 
und er sie anschließend der Schule schenkt. Denn in diesem Fall erfolgt rechtlich gesehen zunächst ein 
Eigentumserwerb auf Seiten des Fördervereins, so dass gerade keine „Anschaffung zu Eigentum der öf-
fentlichen Hand“ vorliegt. Möglich ist aber, dass der Förderverein dem Schulträger (bzw. der selbständigen 
Schule) die für die Anschaffung erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung stellt und dieser damit die 
Bücher zu Eigentum der Schule anschafft. 
 
Unter einem Beliehenen versteht man eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts, die im eige-
nen Namen hoheitliche Aufgaben wahrnimmt (wie z.B. die Ingenieure des Technischen Überwachungsver-
eins TÜV oder Notare). Politischer Hintergrund der Aufnahme des Beliehenen in den Kreis der Berechtigten 
ist die Neuordnung des Hamburger Schulbuchgeschäfts, wo nach der Abschaffung der Lernmittelfreiheit 
künftig private Unternehmen Bücher und andere Lernmittel an die Schüler vermieten können sollen, ohne 
dass dies zum Verlust der Nachlässe führt. Allerdings sind die Schulbuchvermieter in Hamburg gerade 
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keine „Beliehenen“ im oben verstandenen Sinne. Denn an der Verleihung hoheitlicher Befugnisse an die 
Schulbuchvermieter fehlt es. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es daher keinen Anwendungsbereich für diesen 
Teil der Norm. 
 
Allgemein bildende Privatschulen, die den Status staatlicher Ersatzschulen besitzen, sind insbeson-
dere die Schulen in konfessioneller Trägerschaft. Sie waren auch bisher nachlassberechtigt. Neben diesen 
Schulen in konfessioneller Trägerschaft sind nun auch sonstige Privatschulen nachlassbegünstigt, dies 
jedoch nur, sofern auch sie „allgemein bildend“ sind. Damit sind private Berufsbildungs- oder Fortbildungs-
anbieter von der Nachlassberechtigung ausgeschlossen. Im Ergebnis ist der Kreis der nachlassberechtigten 
privaten Schulen durch die Gesetzesänderung nur unwesentlich größer geworden. 
 
Hinsichtlich der sonstigen Voraussetzungen für den Erhalt eines Schulbuchnachlasses, namentlich des 
Erfordernisses einer „Sammelbestellung“ und desjenigen der Anschaffung von „Büchern für den Schulunter-
richt“ ergeben sich keine Neuerungen. Dasselbe gilt für die Abgrenzung des Staffelnachlasses gegenüber 
dem Einheitsnachlass von 12 Prozent bei Bestellungen eigenbudgetierter Schulen. 
 
IV. Änderung des § 8 Abs. 1 BuchPrG (Dauer der Preisbindung) 
Diese Bestimmung über die Dauer der Preisbindung bedurfte einer sprachlichen Klarstellung des vom Ge-
setzgeber Gemeinten. Sie lautet nunmehr: 
 

Verleger und Importeure sind berechtigt, durch Veröffentlichung in geeigneter Weise die Preisbindung für 
Bücher zu beenden, die zu einer vor mindestens achtzehn Monaten hergestellten Druckauflage gehören 
Buchausgaben aufzuheben, deren erstes Erscheinen länger als achtzehn Monate zurück liegt. 
 
Die bisherige Formulierung hatte in der buchhändlerischen Praxis bisweilen für Verwirrung gesorgt. Das 
Abheben auf den Zeitpunkt der Herstellung einer Druckauflage hätte bei wörtlicher Auslegung bedeutet, 
dass bei unveränderten Nachdrucken oder Neuauflagen zwei von Inhalt und Ausstattung her identische 
Buchausgaben zu unterschiedlichen Preisen gleichzeitig auf dem Markt sein könnten: die neuere zum ge-
bundenen Ladenpreis, die ältere – in Folge einer Aufhebung der Preisbindung nach Ablauf der Frist von 18 
Monaten – zu einem von jedem Händler jeweils frei kalkulierten Preis. Ein solches Ergebnis war aber vom 
Gesetzgeber nicht gewollt. Die  Vorschrift wurde daher bereits entsprechend der neuen Formulierung aus-
gelegt. Die Gesetzeskorrektur hat nun die erforderliche Klarheit geschaffen. Danach darf eine Preisaufhe-
bung lediglich für Buchausgaben erfolgen, die vor länger als 18 Monaten erstmals erschienen sind. Für 
unveränderte Neuauflagen beginnt die Frist somit nicht erneut zu laufen. Anders als die Begriffe „Nach-
drucke“ und „Neuauflagen“ beinhaltet der Begriff „Buchausgaben“ in jedem Fall unterschiedliche äußere 
Anmutungen, und zwar unabhängig davon, ob die verschiedenen Ausgaben inhaltsgleich sind (z. B. als 
unveränderter Nachdruck) oder nicht (z.B. als veränderte Neuauflage). 
 
Die Aufhebung der Preisbindung durch „Veröffentlichung in geeigneter Weise“ geschieht, wie seit jeher, 
im Regelfall durch Schaltung einer Preisaufhebungsanzeige in den Gelben Beilagen des Börsenblatts. Da-
bei ist vom inserierenden Verlag zu Gunsten des Handels eine Vorlauffrist von 14 Tagen einzuhalten (siehe 
die Verkehrsordnung für den Buchhandel).  
 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Bayern e.V. 
Salvatorplatz 1/Literaturhaus 
80333 München 
Telefon: +49 (0)89-29 19 42-42  
Telefax: +49 (0)89-29 19 42-49  
mitglieder@buchhandel-bayern.de  
www.buchhandel-bayern.de 
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